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Gesetz 
zur Anpassung der -~limentation 

von Familien sowie zur Anderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkü ndet wird: 

20320 

Gesetz 
zur Anpassung der _Alimentation 

von Familien sowie zur Anderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften 

Vom 25. März 2022 

Artikel 1 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 377) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 71a wird folgende Angabe 
eingefügt: 

,,§ 71b Regionaler Ergänzungszuschlag". 

b) Der Angabe zu Anlage 17 wird folgende Angabe 
angefügt : 

,,Anlage 18: Regionaler Ergänzungszuschlag". 

2. § 4 7 wird wie folgt geä ndert: 

a) Buchstabe a wird durch die folgenden Buchsta
ben a und b ersetzt: 

,,a) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn
gruppe 1 mit dem Einstiegsamt der Besol
dungsgruppe A 5, 

b) Beamtinnen und Beamte der Laufbahn
gruppe 1 mit dem Einstiegsamt der Besol
dungsgruppen A 6, A 7 oder A 8 

aa) in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8, 

bb) in den Besoldungsgruppen A 9 und A 10,". 

b) Die bisherigen Buchstaben b und c werden die 
Buchstaben c und d. 

3. Nach§ 71a wird folgender§ 71b eingefügt: 

,,§ 71b 
Regionaler Ergänzungszuschlag 

(1) Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern 
wird im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. No
vember 2022 für Zeiten, in denen ihnen ein Anspruch 
auf Familienzuschlag der Stufen 2 oder 3 nach § 42 
oder auf den Unterschiedsbetrag für ein oder zwei be
rücksichtigungsfähige Kinder nach § 43 Absatz 3 zu
steht, ein regionaler Ergänzungszuschlag nach der 
Anlage 18 zu diesem Gesetz gewährt. Der Ergän
zungszuschlag wird mit den Bezügen für den Monat 
Dezember 2022 zur Auszahlung gebracht. Seine Höhe 
richtet sich nach der Stufe des Familienzuschlags, die 
den Familienverhältnissen der Beamtin, des Beamten , 
der Richterin oder des Richters entspricht und nach 
der Mietenstufe, der die Gemeinde, in der die Beam
tin , der Beamte, die Richterin oder Richter mit Haupt
wohnsitz gemeldet ist , zugeordnet ist nach § 38 Num
mer 2 des Wohngeldgesetzes vom 24. September 2008 
(BGBl. I S. 1856 in Verbindung mit der Anlage zur 
Wohngeldverordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2722) in 
der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ist die Beamtin, der Beamte, die Richterin oder 
der Richter nicht mit Hauptwohnsitz im Inla nd ge
meldet, ist für die Bemessung des Ergänzungszu
schlags die Mietenstufe maßgeblich, der die Gemeinde 

am dienstlichen Wohnsitz (§ 18) der Beamtin, des 
Beamten, der Richterin oder des Richters zugeordnet 
ist. Verfügt die Beamtin, der Beamte, die Richterin 
oder der Richter über keinen dienstlichen Wohnsitz im 
Inland, tritt an die Stelle des dienstlichen Wohnsitzes 
der Dienstsitz der obersten Dienstbehörde der Beam
tin , des Beamten, der Richterin oder des Richters. 

(3) Für die Bestimmung der Mietenstufe nach Ab
satz 1 oder Absatz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse 
am Ersten eines Monats maßgeblich . 

(4) Sind im Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 
30 . November 2022 verschiedene Mietenstufen für die 
Bestimmung der Höhe des regionalen Ergänzungszu
schlags maßgeblich , kann die nach § 85 zuständige 
Behörde bei der Festsetzung des regionalen Ergän
zungszuschlags für den gesamten Zeitraum den 
Wohnsitz nach Absatz 1 oder 2 zum Zeitpunkt der 
Feststellung des Wohnsitzes zugrunde legen. Auf An
trag der oder des Anspruchsberechtigten erfolgt die 
Festsetzung des regionalen Ergänzungszuschlags nach 
der jeweiligen Mietenstufe gemäß Absatz 3. Die An
tragstellerin oder der Antragssteller hat die erforder
lichen Nachweise beizubringen. 

(5) Die oder der Anspruchsberechtige ist verpflichtet, 
bei der Feststellung des für die Bestimmung der Mie
tenstufe jeweils maßgeblichen Wohnsitzes mitzuwir
ken. Die nach § 85 zuständigen Behörden werden er
mächtigt, zum Zwecke der Festsetzung des regionalen 
Ergänzungszuschlags folgende Daten bei den Melde
behörden abzufragen: 

1. Familienname, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchli
chen Vornamens, 

4. Geburtsdatum und -ort, 

5. derzeitige Anschriften oder Wegzugsanschrift , ge-
kennzeichnet nach Haupt- oder Nebenwohnung, 

6. Tag des Ein- und Auszugs , 

7. Amtlicher Gemeindeschlüssel. 

Die Abfrage darf auch in Form eines Datenabgleichs 
aus Anlass der erstmaligen Festsetzung des regio11alen 
Ergänzungszuschlags sowie zum Zwecke der Uber
prüfung der Voraussetzungen des regionalen Ergän
zungszuschlags erfolgen. Bei dem Datenabruf sind 
Anlass und Zweck der Abfrage, das Aktenzeichen, der 
Datenempfänger sowie die abgefragten Daten anzu
geben. Das für Finanzen zuständige Ministerium kann 
das Nähere durch Rechtsverordnung regeln." 

4. In der Anlage 1 werden die Gliederungseinheiten 
,,Besoldungsgruppe A 5", ,,Besoldungsgruppe A 6" 
und „Besoldungsgruppe A 7" wie folgt gefasst: 

„Besoldungsgruppe A 5 
Justizoberwachtmeisterin , Justizoberwachtmeister 1i 

Oberamtsmeisterin, 

Oberamtsmeister 1i 

11 Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 

Besoldungsgruppe A 6 

Justizhauptwachtmeisterin , Justizhauptwachtmeister n 

Landgestüthauptwärterin , Landgestüthauptwärter 

Obersattelmeisterin, Obersattelmeister 2i 

Sekretärin, Sekretär '1l • l 

Werkmeisterin, Werkmeister 
1i Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14. 
2i Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7. 
3l Als Einstiegsamt für Laufbahnen der Laufbahn

gruppe 1, zweites Einstiegsamt sowie als Beförde
rungsamt für Laufbahnen der Laufbahngruppe 1, 
erstes Einstiegsamt. 

• I Erhält im Beförderungsamt für Laufbahnen der 
Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt eine Amts
zulage nach Anlage 14." 
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Besoldungsgruppe A 7 

Bra ndmeisterin , Brandmeister 1> 

Erste Justizha uptwachtmeisterin , Erster Justizha upt
wachtmeister 2> 

Krankenschwester, Krankenpfleger 11 

Obersattelmeisterin , Obersa ttelmeister "i 

Obersekretäri n , Obersekretär 4151 

Oberwerkmeisterin , Oberwerkmeister 6171 

Stationsschwester, Stationspfleger 81 
11 Als Einstiegsamt. 
21 Als Beförderungsamt der Laufbahngruppe 1, erstes 

Einstiegsamt fü r die Laufbahn des Justizwacht
meisterdienstes. Erhä lt ei ne Amtszulage nach An
lage 14 . 

31 Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 
41 Auch a ls Einstiegsa mt für Laufbahnen der Lauf

bahngruppe 1, zweites Einstiegsamt der techni 
schen Dienste. 

51 Als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt für die La ufbahn des allgemeinen 
Vollzugsdienstes bei den Justi zvollzugsanstalten . 
Auch als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, 
zwei tes Einstiegsamt für die Laufbahn des allge
meinen Vollzugsdienstes in besonderen Abschie
bungshafteinrichtungen. 

61 Auch als Einstiegsamt. 
71 Als Einstiegsamt für die Laufbahn des Werkdiens

tes bei den Justizvollzugsa nstalten . 
81 Erhä lt eine Amtszulage nach Anlage 14." 

5. Die Anlagen 6, 14 und 16 erhalten die aus den Anhän
gen 1 bis 3 zu diesem Gesetz ersichtlichen Fassungen. 

6. Der Anlage 17 wird die Anlage 18 a us dem Anhang 4 
zu d iesem Gesetz angefügt . 
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Artikel 2 
Änderung des 

Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), da s zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 377) geän
dert worden ist, wird wie folgt geändert : 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
§ 93b folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 93c Regionaler Ergänzungszuschlag" 

2. Nach§ 93b wird folgender§ 93c eingefü gt: 

,,§ 93c 
Regionaler Ergänzungszuschlag 

(1) Versorgungsberechtigten wird im Zeitraum vom 
1. Januar 2022 bis zum 30. November 2022 fü r Zeiten, 
in denen ihnen ein Anspruch auf Familienzuschlag 
der Stufen 2 oder 3 nach § 58 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 42 des Landesbesoldungsgesetzes oder auf den 
Unterschiedsbetrag für ein oder zwei berücksichti
gungsfähige Kinder nach § 58 in Verbindung mit § 43 
Absatz 3 des Landesbesoldungsgesetzes zusteht , ein 
regionaler Ergänzungszuschlag nach der Anlage 18 
des Landesbesoldungsgesetzes gewährt. § 71 b des 
Landesbesoldungsgesetzes gilt entsprechend , soweit 
nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist. 

(2) Ist die oder der Versorgungsberechtigte nicht mit 
Hauptwohnsitz im Inland gemeldet , ist für die Bemes
sung des Ergä nzungszuschlags die Mietenstufe maß
geblich, der die Gemeinde am Dienstsitz der obersten 
Dienstbehörde der oder des Versorgungsberechtigten 
nach § 38 Nummer 2 des Wohngeldgesetzes vom 
24. September 2008 (BGBl. I S . 1856 in Verbindung 
mit der Anlage zur Wohngeldverordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 2001 

(BGBJ. I S. 2722) in der jeweils geltenden Fassung zu
geordnet wird. 

(3) Die oder der Versorgungsberechtigte ist verpflich
tet , bei der Feststellung des für die Bestimmung der 
Mi etenstufe jeweils maßgeblichen Wohnsitzes mitzu
wirken . Die nach § 57 für die Festsetzung der Versor
gung zuständigen Behörden werden ermächtigt , zum 
Zwecke der Festsetzung des regionalen Ergänzungs
zuschlags folgend e Daten bei den Meldebehörden ab
zufragen: 

1. Familienname, 

2. früh ere Namen, 

3. Vornamen unter Kenn zeichnung des gebräuchli
chen Vornamens , 

4. Geburtsda tum und -ort, 

5. derzeit ige Anschriften oder Wegzugsanschrift , ge-
kennzeichnet nach Haupt- oder Nebenwohnung, 

6. Tag des Ein- und Auszugs , 

7. Amtlicher Gemeindeschlüssel. 

Die Abfrage darf a uch in Form eines Datenabgleichs 
aus Anlass der erstmaligen Festsetzung des regimrnlen 
Ergä nzungszuschlags sowie zum Zwecke der Uber
prüfung der Voraussetzungen des regionalen Ergän
zungszuschlags erfolgen. Bei dem Datenabruf sind 
Anlass und Zweck der Abfrage, das Aktenzeichen , der 
Datenempfänger sowie die a bgefragten Daten anzu
geben . Das für Finanzen zuständige Ministerium kann 
das Nähere durch Rechtsverordnung regeln ." 

20320 

Artikel 3 

Gesetz zur Ü berle itung von Beamtinnen und Beamten 
der Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 

§ 1 
Ü berle itung von Beamtinnen und Beamten 
der Besoldungsgruppen A 5 bi s A 10 in die 

Einstiegserfa hrungsstufen der Grundgehaltstabelle 

(1) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen A 5 
bis A 10, die am Tag vor dem Inkrafttreten des Artikels 1 
der ersten oder zweiten Erfahrungsstufe der Grund
gehaltstabelle zur Landesbesoldungsordnung A (An
lage 6) des Landesbesoldungsgesetzes zugeordnet waren, 
werden in die erste mit einem Grundgehaltsbetrag aus
gewiesene Erfahrungsstufe der entsprechenden Besol
dungsgruppe übergeleitet. 

(2) Ausgehend vom Zeitpunkt der Überleitung nach Ab
satz 1 beginnt d er Aufstieg in der Erfahrungsstufe nach 
§ 29 Absa tz 2 Satz 3 und § 2_9 Absatz 3 Satz 1 des 
Landesbesoldungsgesetzes. Im Ubrigen bleibt § 29 des 
Landesbesoldungsgesetzes unberührt. 

(3) Absa tz 1 gilt entsprechend für Versorgungsempfän
gerinnen und Versorgungsempfänger. 

§2 

Ü berleitung von Beamtinnen und __ Beamten 
der Besoldungsgruppe A 5 in Amter 

der Besoldungsgruppe A 5 mit Amtszulage 

Beamtinnen und Beamte 

1. mit dem Amt „Justizoberwachtmeisterin , Justizober
wachtmeister 31" der Besoldungsgruppe A 5 (mit 
Amtszulage) der Landesbesoldungsordnung A des 
Landesbesoldungsgesetzes werden in das Amt „Jus
tizoberwachtmeisterin, Justizoberwachtmeister 1>" der 
Besoldungsgruppe A 5 (mit Amtszulage) der Landes
besoldungsordnung Ades Landesbesoldungsgesetzes, 

2. mit dem Amt „ Ob e r a mt s m eis t er in , Ob er 
amts m e i s t er 21 " der Besoldungsgruppe A 5 der 
Landesbesoldungsordnung A des Landesbesoldungs
gesetzes werden in das Amt „ 0 b e r a m t s meist e -
r in , 0 b er a m t s m e i ster 11" der Besoldungs
gruppe A 5 (mit Amtszulage) der Landesbesoldungs
ordnung Ades La ndesbesoldungsgesetzes, 
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3. mit dem Amt „Oberamtsmeisterin, Oberamtsmeister2> •>" 
der Besoldungsgruppe A 5 (mit Amtszulage) der Lan
desbesoldungsordnung A des Landesbesoldungsgesetzes 
werden in das Amt „ 0 b e r a m t s m e i s t e r i n , 0 b er -
a m t s m e i s t e r 1 >" der Besoldungsgruppe A 5 (mit 
Amtszulage) der Landesbesoldungsordnung A des Lan
desbesoldungsgesetzes 

übergeleitet und in eine entsprechende Planstelle ein
gewiesen . 

§3 
Überleitung von Beamtinnen u~.d Beamten 

der Besoldungsgruppe A 6 in Amter der 
Besoldungsgruppe A 6 mit Amtszulage 

Beamtinnen und Beamte 

1. mit dem Amt „Justizhauptwachtmeisterin, Justiz
ha uptwachtmeister 2>" der Besoldungsgruppe A 6 (mit 
Amtszulage) der La ndesbesoldungsordnung A des 
Landesbesoldungsgesetzes werden in das Amt „J us
tizhauptwachtmeisterin , Justizhauptwachtmeister 1>" 
der Besoldungsgruppe A 6 (mit Amtszulage) der Lan
desbesoldungsordnung A des Landesbesold ungsgeset 
zes, 

2. mi t dem Amt Se k re t är in S e k retär "> 6 >" der 
Besoldungsgruppe A 6 der Lan'.desbesoldungsordnung 
A des Landesbesoldungsgesetzes werden in das Amt 
,, S e kret ä rin , Se k re t ä r "> 4 >" der Besoldungs
gruppe A 6 (mit Amtszulage) der Landesbesoldungs
ordnung Ades Landesbesoldungsgesetzes 

übergeleitet und in ei ne entsprechende Planstelle ein
gewiesen. 

§4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tr itt mit Wirkung vom 1. Ja nuar 2022 in 
Kraft. Es tritt am 31. Dezember 2024 außer Kraft. 

2030 

Artike l 4 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

Dem § 75 Absatz 6 des Landesbeamtengesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310 , ber. S . 642), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Februar 2022 
(GV. NRW. S . 231) geä ndert worden ist , werden folgende 
Sä tze angefügt: 

„Soweit eine Kostendämpfungsp auschale nach Sa tz 1 
nicht erhoben wird , kann Beihilfeberechtigten der Besol
d ungsgruppen A 5 und A 6 ein mona tlicher Zuschuss zu 
den Beiträgen für die Krankenversicherung gezahlt wer
den. Das Nähere regelt das fü r Finanzen zuständige Mi
nisterium durch Rechtsverordnung." 

20320 

Artike l 5 
Änderung der Beihil fenverordnung NRW 

Auf Grund des § 75 Absa tz 10 des Landesbeamtenge
setzes vom 14 . Juni 2016 (GV. NRW. S. 310 , ber. S. 642) , 
der durch Ar tikel 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1367) geändert worden ist, wird verordnet : 

Die Beihilfenverordnung NRW vom 5. November 2009 
(GV. NRW. S. 602) , die zuletzt durch Verordnung vom 1. 
Dezember 2021 (GV. NRW. S . 1446) geändert worden ist , 
wird wie fo lgt geä ndert : 

1. § 12a wird wie folgt gefasst: 

,,§ 12a 
Kostendämpfungspauschale 

Eine Kostendämpfungsp auschale nach § 75 Absa tz 6 
Satz 1 des Landesbeamtengesetzes wird a b dem Ka
lenderjahr 2022 nicht mehr erhoben. Die von der Kos
tendämpfungspauschale in der bis zum 31. Dezember 
2021 geltenden Fassung ausgenommen en Beihilfebe
rechtigten der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 erhal
ten einen Zuschuss zu den Beiträgen fü r die Kranken-

versicherung nach § 75 Absatz 6 Sa tz 2 des Landesbe
amtengesetzes in Höhe von mona tlich 12,50 Euro." 

2. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Sa tz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Eigenbeh alte nach § 4 Absatz 1 Nummer 2 
Sa tz 1 Buchsta be b und Satz 3 sowie § 4 Absatz 2 
Buchsta be c sind nur in Höhe des Beihilfebemes
sungssatzes nach § 12 zu berücksichtigen." 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „und Kos
tendä mpfun gspauschale" gestrichen. 

3. Dem § 17a wird folgender Absa tz 14 a ngefügt : 

,, (14) Die Regelung des Ar tikels 5 Nummer 1 Satz 1 
des Gesetzes zur A.npassung der Alimenta tion von Fa
milien sowie zur Anderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften vo m 25 . März 2022 (GV. NRW. S. 388) gilt 
für Aufwendungen , die nach dem 31. Dezember 2021 
in Rechnung gestellt werden . § 12a in der bis zum 
31. Dezember 2021 geltenden Fassung gilt weiterhin 
für Aufwendungen , die vor dem 1. Ja nuar 2022 in 
Rechnung gestellt wurden . Die Regelung des Ar tikels 
5 N ummer 1 Satz 2 des Gesetzes zur_ Anpassung der 
Alimentation von Familien sowie zur Anderung weite
rer dienstrechtlicher Vorschriften gilt fü r Zuschüsse 
zu Beiträgen, mi t denen Krankenversicherungen für 
Zeiträume nach dem 31. Dezember 2021 fin anziert 
werden . Die Regelungen des Artikels 5 Nummer 2 des 
Gesetzes zur Anpassung der Alimentation von Fami
lien sowie zur Anderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften gelten für Aufwendungen, die nach dem 
31. Dezember 2021 entstehen ." 
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Artikel 6 
Weitere Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310 , ber. S . 642) , das zuletzt durch Artikel 1 
dieses Gesetzes geä ndert worden ist , wird wie folgt ge
ändert : 

1. In der Inhaltsübersicht werden di e Angaben zu § 71b 
und zur Anlage 18 gestr ichen . 

2. § 42 w ird wie fo lgt gefass t: 

,,§ 42 

Grundlage des Familienzuschlags 

(1) Der Fa milienzuschlag wird nach der Anlage 13 zu 
diesem Gesetz gewährt . Seine Höhe r ichtet sich 

1. nach der Besoldungsgruppe, 

2. nach der S tufe, die den Familienverhältnissen der 
Beamtin , des Beamten , der Richterin oder des 
Rich ters entspricht und 

3. nach der Mietenstufe, der di e Gemeinde, in der die 
Beamtin , der Beamte, d ie Richterin oder Richter 
mit Hauptwohnsitz gemeldet ist, zugeordnet ist ge
mäß § 38 Nummer 2 des Wohngeldgesetzes vom 
24. September 2008 (BGBl. I S . 1856) in Verbin
dung mit der Anlage zur Wohngeldverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 
2001 (BGBl. I S . 2722) in der jeweils geltenden Fas
sung. 

(2) Ist die Beamtin , der Beamte, die Richterin oder 
der Richter n icht mit Hauptwohnsitz im Inla nd ge
meldet , ist für die Bemessung des Famili enzuschlags 
die Mietenstufe maßgeblich , der d ie Gemeinde am 
dienstlichen Wohnsitz (§ 18) der Beamtin , des Beam
ten , der Rich ter in oder des Richters zugeordnet ist. 
Verfügt die Beamtin , der Beamte, die Richterin oder 
Richter über keinen dienstlichen Wohnsitz im Inland, 
tritt an die Stelle des dienstlichen Wohnsitzes der 
Dienstsitz der obersten Dienstbehörde der Beamtin, 
des Beamten, der Richterin oder des Richters. 

(3) Für die Bestimmung der Mietenstufe nach Ab
satz 1 oder Absatz 2 sind die jeweiligen Verhältnisse 
am Ersten eines Mona ts maßgeblich. 
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(4) Die Beamtin, der Beamte, die Rich teri n oder der 
Richter ist verpflichtet , bei der Feststellung des für die 
Bestimmung der Mietenstufe jeweils maßgeblichen 
Wohnsitzes mitzuwirken . Die nach § 85 zuständigen 
Behörden werden ermächtigt zum Zwecke der Fest
setzung des Familienzuschlags folgende Daten bei den 
Meldebehörden abzufragen: 

1. Familienna me, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen unter Kennzeichnung des gebräuchli
chen Vornamens , 

4. Geburtsdatum und -or t , 

5. derzeitige Anschriften oder Wegzugsanschrift, ge-
kennzeichnet nach Haupt- oder Nebenwohnung, 

6. Tag des Ein- und Auszugs, 

7. Amtlicher Gemeindeschlüssel. 

Die Abfrage darf auch in Form eines Datenabgleichs 
a us Anlass der erstmaligen Festsetzu_ng des Familien
zuschlags sowie zum Zwecke der Uberprüfung der 
Voraussetzungen des Familienzuschlags erfolgen. Bei 
dem Datenabruf sind Anlass und Zweck der Abfrage, 
das Aktenzeichen , der Datenempfänger sowie die ab
gefragten Daten a nzugeben. Das für Finanzen zustän
dige Ministerium kann das Nähere durch Rechtsver
ordnung regeln. 

(5) Für Anwärterinnen und Anwärter (§ 74 Absatz l} 
ist für die Bemessung der Höhe des Familienzuschlags 
nach Absatz 1 die Besoldungsgruppe des Einstiegs
amtes maßgebend , in das sie nach Abschluss des Vor
bereitungsdienstes unmittelbar eintreten." 

3. § 71b wird a ufgehoben . 

4. Die Anlagen 6, 13, 14 und 16 erhalten die aus den An
hängen 5 bis 8 zu diesem Gesetz ersichtlichen Fassun
gen . 

5. Anlage 18 wird aufgehoben. 
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Artikel 7 
Weitere Änderung des 

Landes beam tenversorgungsgesetzes 

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S . 310 , ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist , wird wie folgt geän
dert: 

1. In der Inha ltsübersicht wird die Angabe zu § 93c ge
strichen. 

2. § 58 wird wie folgt geä ndert: 

a ) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgend er Satz einge
fügt : 

„Ist die oder der Versorgungsberechtigte nicht mit 
einem Hauptwohnsitz im Inland gemeldet, ist für 
die Bemessung des Familienzuschlags die Mieten
stufe maßgeblich , der die Gemeinde am Dienstsitz 
der obersten Dienstbehörde der oder des Versor
gungsberechtigten nach § 38 Nummer 2 des Wohn
geldgesetzes vom 24. September 2008 (BGBl. I 
S. 1856 in Verbindung mit der Anlage zur Wohn
geldverordnung in der Fassung der Bekanntma
chung vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2722) in 
der jeweils geltenden Fassung zugeordnet ist." 

b) Nach Absatz 1 wird fo lgender Absatz l a eingefügt: 

,, (l a} Die oder der Versorgungsberechtigte ist ver
pflichtet, bei der Feststellung des für die Bestim
mung der Mietenstufe jeweils maßgeblichen Wohn
sitzes mitzuwirken . Die nach § 57 für die Festset
zung der Versorgung zuständigen Behörden werden 
ermächtigt, zum Zwecke der Festsetzung des Fa mi
lienzuschlags folgende Daten bei den Meldebehör
den abzufragen: 

1. Familienname, 

2. frühere Namen, 

3. Vornamen unter Kennzeichnung des gebrä uch
lichen Vornamens, 

4. Geburtsdatum und -ort, 

5. derzeitige Anschriften oder Wegzugsanschrift , 
gekennzeichnet nach Haupt- oder Nebenwoh
nung, 

6. Tag des Ein- und Auszugs , 

7. Amtlicher Gemeindeschlüssel . 

Die Abfrage darf auch in Form eines Datenab
gleichs aus Anlass der erstmaligen Festsetzung des 
Familienzuschlags sowie zum Zwecke der Uber
prüfung der Voraussetzungen des Familienzu
schlags erfolgen. Bei dem Datenabruf sind Anlass 
und Zweck der Abfrage, das Aktenzeichen, der Da
tenempfänger sowie die a bgefragten Daten anzu
geben. Das für Finanzen zuständige Ministerium 
kann das Nähere durch Rechtsverordnung regeln." 

3. § 93c wird aufgehoben. 

Artikel 8 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 
mit Wirkung vo m 1. Januar 2022 in Kraft . 

(2) Artikel 6 Nummer 2, Nummer 4 und Artikel 7 Num
mer 2 treten am 1. Dezember 2022 in Kraft. 

(3) Artikel 6 Nummer 1, Nummer 3 und Nummer 5 und 
Artikel 7 Nummer 1 und Nummer 3 treten am 1. Januar 
2023 in Kraft . 

Düsseldorf, den 25. März 2022 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Dr. Joachim S t a m p 

Der Minister des Innern 

Zugle ich für den Minister der Justiz sowie 

Für die Ministerin für Verkehr und 

Für den Minister fü r Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Zugleich für den Minister der Finanzen 

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Umwelt , Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Zugleich für den Minister für Arbeit , 
Gesu ndheit und Soziales sowie 

Für die Ministerin für Heima t , Kommunales , 
Bau und Gleichstellung 

Ursula Hein e n - E s s er 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel Pf e i ff er - P o e n s gen 
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Anhang 1 
(zu Artikel 1 Nummer 5) 

Grundgehaltssätze Anlage 6 
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 1. Januar 2022 

Landesbesoldungsordnung A 

Besol- 2 - Jahres - Rhythmus 1 3 - Jahres - Rhythmus 1 4 - Jahres - Rhvthmus 
dungs- Erfahrunasstufe 
arunne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AS 2549,80 2611 ,22 2672,63 2734,05 2795,46 2856,88 2918,32 2979,75 
A6 2596,11 2663 ,53 2730,97 2798,42 2865,87 2933,29 3000,72 3068 , 13 
A7 2674,05 2757,92 2841 ,77 2925,57 3009,45 3069,30 3129,20 3189,11 
AB 2746,93 2854 ,37 2961 ,81 3069,26 3176,73 3248,35 3319,98 3391 ,63 3463,24 
A9 2872,60 2985,90 3099,18 3212,49 3325,79 3403,63 3481 ,58 3559,45 3637,32 

A10 3100,34 3245,47 3390,64 3535,79 3680,96 3777,73 3874,97 3973,94 4072,94 
A 11 34 16,32 3560,74 3705,18 3849,63 3997,29 4095,76 4194 ,27 4294 ,12 4394 ,58 4495,09 
A 12 3824,06 3999,52 4175,69 4354,35 4474, 14 4593,93 4713 ,75 4833,57 4953,31 
A 13 4463,40 4657,40 4851,42 4980,79 5110,13 5239,50 5368,88 5498,22 
A 14 4739,30 4990,92 5242 ,50 5410,25 5577,98 5745 ,74 5913,48 6081,24 
A 15 5475,22 5751 ,85 5973, 14 6194,46 6415,79 6637,11 6858,41 
A 16 6033,41 6353,31 6609,29 6865,26 7121 ,18 7377 , 16 7633,11 
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Anhang 2 
(zu Artikel 1 Nummer 5) 

Amtszulagen und Strukturzulage Anlage 14 
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 1. Januar 2022 

Amtszulagen 

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5 81,49 

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 6 81,49 

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7 80,52 
nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 Prozent des 

jeweiligen 
Unterschiedsbetrages 
zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8 

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 321 ,04 

nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9 321 ,04 

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13 223,68 

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13 313,96 

nach Fußnote 8, 10 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 326,26 

nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 260,49 

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 223,68 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14 223,68 

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 223,68 

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14 345,60 

nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14 533,57 

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 223,68 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15 223,68 

nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15 223,68 

nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 223,68 

nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15 223,68 

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15 219,50 

nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1 247,30 

nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2 247,30 

nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2 370,95 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3 247,30 

nach§ 46 250,16 
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Strukturzulage 

nach§ 47 

Buchstabe a 

Buchstabe b 
Doppelbuchstabe aa 

Doppelbuchstabe bb 
Buchstabe c 
Buchstabe d 

nach § 87 Absatz 4 Satz 3 

noch Anhang 2 
(zu Artikel 1 Nummer 5) 

noch Anlage 14 
Gültig ab 1. Januar 2022 

10,00 

80,00 

90,33 
100,39 
100,39 

100,39 
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Anhang 3 
(zu Art ikel 1 Nummer 5) 

Anlage 16 
Gültig ab 1. Januar 2022 

Auslandsbesoldung 

Ausl•ndnuschlag 

VI l (MonatsbetrAge In Euro) 

2 3 • 5 B 7 8 9 10 11 12 13 1' 15 
2.549,81 2.646,52 2.989,18 3.366,01 3.795,61 4.284 ,81 4 .850,49 5.493.18 6.223,48 7.053,21 7.995,98 9.067 ,18 10.284 ,30 

bis btS bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab 

Grund ehal1sspanno 2.549.80 2.646,51 2.989, 17 3.366,00 3.795,60 4.284 ,80 4 .850,48 5.493, 17 6.223,47 7.053,20 7.995,97 9.067, 17 10 284 ,29 11 .667 ,23 11 .667 ,24 
Zonenslufe , 

2 

10 

11 

12 
13 ,. 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

Mieten stufe 

i 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle Vl.1 zum Bundesbesoldungsgesetz. 

Anhang 4 
(zu Artikel 1 Nummer 6) 

Regionaler Ergänzungszuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

Regionaler Regionaler 
Ergänzungszuschlag Ergänzungszuschlag 
zur Stufe 2 des zur Stufe 3 des 
Familienzuschlags und Familienzuschlags und 
zum zum 
Unterschiedsbetrag Unterschiedsbetrag 
zwischen der Stufe 1 zwischen der Stufe 2 
und der Stufe 2 des und der Stufe 3 des 
Familienzuschlags Familienzuschlags 

0,00 227,55 
0,00 353,60 

43,39 440,10 
170,97 463,45 
287,86 489,65 
413,56 511 ,07 
554,98 541 ,65 

Anlage 18 
Gültig ab 1. Januar 2022 
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Landesbesoldungsordnung A 

Besol- 2 - Jahres - Rhythmus 

dungs-
gruppe 1 2 3 4 

AS 2621 ,19 2684 ,33 
A6 2668,80 2738 ,11 
A7 2748 ,92 2835,14 
AB 2823,84 2934 ,29 
A9 2953,03 3069 ,51 

A 10 3187 ,15 3336 ,34 
A 11 3511 ,98 3660 ,44 
A 12 3931 ,13 
A 13 
A 14 
A 15 
A 16 

Anhang 5 
(zu Artikel 6 Nummer 4) 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge In Euro) 

1 3 - Jahres - Rhythmus 
Erfahrungsstufe 

5 6 7 

2747 ,46 2810 ,60 2873 ,73 
2807,44 2876,78 2946,11 
2921 ,34 3007,49 3093 ,71 
3044 ,74 3155,20 3265 ,68 
3185,96 3302 ,44 3418,91 
3485,58 3634 ,79 3784 ,03 
3808 ,93 3957 ,42 4109,21 
4111 ,51 4292 ,61 4476 ,27 
4588 ,38 4787,81 4987,26 
4872,00 5130,67 5389 ,29 

5628,53 5912 ,90 
6202 ,35 6531 ,20 

Anlage 6 
Gültig ab 1. Dezember 2022 

1 4 - Jahres - Rhythmus 

8 9 10 11 12 

2936,87 3000 ,03 3063,18 
3015,42 3084 ,74 3154 ,04 
3155,24 3216,82 3278,41 
3339,30 3412,94 3486,60 3560,21 
3498,93 3579,06 3659,11 3739, 16 
3883,51 3983,47 4085,21 4186 ,98 
4210,44 4311,71 4414,36 4517,63 4620,95 
4599,42 4722,56 4845,74 4968 ,91 5092 ,00 
5120,25 5253 ,21 5386,21 5519,21 5652 ,17 
5561 ,74 5734 ,16 5906,62 6079,06 6251 ,51 
6140,39 6367,90 6595,43 6822 ,95 7050 ,45 
6794 ,35 7057,49 7320 ,57 7583 ,72 7846 ,84 
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Anhang 6 
(zu Artikel 6 Nummer 4) 

Familienzuschlag 
für Beamtinnen und Beamte 

(Monatsbeträge in Euro) 

Anlage 13 
Gültig ab 1. Dezember 2022 

Stufe 1 
(§ 43 Absatz 1) 

148,94 
147,18 
152,68 

Stufe 2 
(§ 43 Absatz 2) Mietenstufe 

1 II III IV V 
Besoldungsgruppen A 5 und A 6 285,07 285,07 328,46 456,04 572 ,93 
Besoldungsgruppen A 7 und A 8 281 ,71 281 ,71 325,10 452 ,68 569,57 
übrige Besoldungsgruppen 285,62 285,62 329,01 456,59 573,48 

Stufe 3 
(§ 43 Absatz 2) Mietenstufe 

1 II III IV 
Besoldunqsqruppen A 5 und A 6 648,75 774 ,80 861 ,30 884 ,65 
Besoldunqsqruppen A 7 und A 8 643,79 769,84 856,34 879,69 
übriqe Besoldunqsqruppen 646,11 772,16 858,66 882,01 

Für das dritte zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag 

in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 839,66 Euro , 
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 834,68 Euro, 
in den übrigen Besoldungsgruppen um 829,75 Euro. 

Für das vierte zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzusch lag 

in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 793,67 Euro , 
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 788,69 Euro , 
in den übrigen Besoldungsgruppen um 783 ,76 Euro. 

V 
910,85 
905,89 
908,21 

VI 
698,63 
695,27 
699,18 

VI 
932,27 
927,31 
929,63 

Für das fünfte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind erhöht sich der Familienzuschlag 

in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 um 800,67 Euro, 
in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 um 795,69 Eu ro, 
in den übrigen Besoldungsgruppen um 790,76 Euro. 

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5: 

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der 
Besoldungsgruppe A 5 um 7,61 Euro. ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der 
Besoldungsgruppe A 5 um 22,78 Euro. 

VII 
840 ,05 
836,69 
840,60 

VII 
962 ,85 
957,89 
960,21 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjen igen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
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noch Anhang 6 
(zu Artikel 6 Nummer 4) 

Familienzuschlag noch Anlage 13 
für Anwärterinnen und Anwärter* Gültig ab 1. Dezember 2022 

(Monatsbeträge in Euro) 

Stufe 1 
(§ 43 Absatz 1) 

147,18 
154,54 

Stufe 2 
(§ 43 Absatz 2) Mietenstufe 

1 II III IV V VI VII 
IBesoldunosoruppen A 5 bis A 8 281,71 281 ,71 325, 10 452,68 569,57 695,27 836,69 
lübrige Besoldunosoruppen 289,07 289,07 332,46 460,04 576,93 702,63 844,05 

Stufe 3 
(§ 43 Absatz 2) Mietenstufe 

1 II III IV V VI VII 
!Besoldungsgruppen A 5 bis A 8 643,79 769,84 856,34 879,69 905,89 927,31 957,89 
lübriae Besoldunasaruooen 651 , 15 777,20 863,70 887,05 913 ,25 934,67 965,25 

Der Familienzuschlag erhöht sich für das dritte zu berücksichtigende Kind um 834 ,68 Euro, für das vierte zu 
berücksichtigende Kind um 788,69 Euro und für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 795,69 Euro. 

Erhöhungsbetrag für die Besoldungsgruppe A 5: 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in der 
Besoldungsgruppe A 5 um 7,50 Euro, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in der 
Besoldungsgruppe A 5 um 22,50 Euro. 

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 

*Soweit in dieser Tabelle der Begriff "Besoldungsgruppe" verwendet wird , ist darunter die Besoldungsgruppe 
des Einstiegsamtes, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes 
unmittelbar eintritt, zu verstehen . 
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Anhang 7 
(zu Artikel 6 Nummer 4) 

Amtszulagen und Strukturzulage Anlage 14 
(Monatsbeträge in Euro) Gültig ab 1. Dezember 2022 

Amtszulagen 

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 5 83 ,77 
nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 6 83 ,77 

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 7 82 ,77 
nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 7 50 Prozent des 

jeweiligen 
Unterschiedsbetrages 
zum Grundgehalt der 

Besoldungsgruppe A 8 

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 9 kw 330,03 
nach Fußnote 1 und 4 zur Besoldungsgruppe A 9 330,03 
nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 13 229,94 
nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 13 322,75 
nach Fußnote 8, 1 0 und 11 zur Besoldungsgruppe A 13 335,40 
nach Fußnote 12 zur Besoldungsgruppe A 13 267,78 

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 229,94 
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14 229,94 
nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 14 229,94 
nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe A 14 355,28 
nach Fußnote 10 zur Besoldungsgruppe A 14 548,51 

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe A 15 kw 229,94 
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 15 229,94 
nach Fußnote 4 zur Besoldungsgruppe A 15 229,94 
nach Fußnote 6 zur Besoldungsgruppe A 15 229,94 
nach Fußnote 8 zur Besoldungsgruppe A 15 229,94 

nach Fußnote 11 zur Besoldungsgruppe A 15 225,65 
nach Fußnote 1 und 2 zur Besoldungsgruppe R 1 254,22 
nach Fußnote 3 bis 8 zur Besoldungsgruppe R 2 254,22 
nach Fußnote 9 zur Besoldungsgruppe R 2 381 ,34 

nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe R 3 254,22 
nach§ 46 257, 16 
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Strukturzulage 

nach§ 47 

Buchstabe a 

Buchstabe b 
Doppelbuchstabe aa 

Doppelbuchstabe bb 

Buchstabe c 

Buchstabe d 

nach § 87 Absatz 4 Satz 3 

noch Anhang 7 
(zu Artikel 6 Nummer 4) 

noch Anlage 14 
Gültig ab 1. Dezember 2022 

10,28 

82 ,24 

92 ,86 

103,20 

103,20 

103,20 
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Anhang 8 
(zu Artikel 6 Nummer 4) 

Anlage 16 
Gültig ab 1. Dezember 2022 

Auslandsbesoldung 

Auslandszuschlag 

VI 1 (Monatsbeträge In Euro) 

2 3 -4 5 1S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.621 ,20 2.720,62 3.072,88 3.460,26 3.901 ,89 4.404 ,78 4.986,30 5.646,99 6.397,74 7.250,70 8.219,87 9.321 ,06 10.572,26 
bis bes bis bis brs bis bis bis bis bis bis bis bis bis ab 

G,undgehahsspanne 2 621 ,19 2.720,61 3.072,87 3.460,25 3.901 ,88 4.404 ,77 4.986,29 5.646,98 6.397.73 7.250.69 8.219,86 9.321 ,05 10.572,25 11 .993,91 11 .993,92 
Zonenstufe 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Die betragsmäßige Zuordnung ergibt sich aus Anlage VI, Tabelle Vl .1 zum Bundesbesoldungsgesetz. 

- GV. NRW. 2022 S. 389 
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